
Indologie 

Im Hauptfach ist eine Klausur gemäß § 16 anzufertigen, in der ein von der Erstgutachterin oder dem
Erstgutachter bestimmter Text ins Deutsche zu übersetzen ist. Die Bewerberin oder der Bewerber kann
wählen zwischen Sanskrit, Pali oder einer modernen indo-arischen Sprache.

Leistungsnachweise im Hauptfach 

Grundstudium 
Zweisemestriger Grundkurs Sanskrit (2 x LN II) 
2 Sanskrit-Proseminare (LN III)
Grundkurs Neuindisch (LN II)

Hauptstudium 
2 Hauptseminare Sanskrit (LN III) 
1 Hauptseminar Mittelindisch (LN III) 
1 Hauptseminar Neuindisch (LN III)

Leistungsnachweise im Nebenfach 
Zweisemestriger Grundkurs Sanskrit (2 x LN II) 
1 Sanskrit-Proseminar (LN III) 
2 Hauptseminare Sanskrit (LN III)

Sprachanforderungen gemäß § 9 
Im Hauptfach sind Kenntnisse des Lateinischen, Französischen und Englischen nachzuweisen, im
Nebenfach Kenntnisse des Lateinischen und Französischen; der Nachweis der Lateinkenntnisse wird
mindestens durch die Bestätigung der erfolgreichen Teilnahme an einem Kurs für Fortgeschrittene
erbracht. Sprachanforderungen im Rahmen des Fachstudiums Im Hauptfach wird die Kenntnis des
Sanskrit, des Mittelindischen und einer neuindischen Sprache verlangt. Im Nebenfach wird mindestens
die Kenntnis des Sanskrit verlangt.

 

 


